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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

BauO Wr §54 Abs1;

BauO Wr §54 Abs10;

BauO Wr §54 Abs2;

BauRallg;

VVG §4 Abs1;

Rechtssatz

Nach § 54 Abs. 10 BauO für Wien hat die Behörde unter den dort näher genannten Voraussetzungen die Breite,

Höhenlage und Bauart des Gehsteiges durch Bescheid bekannt zu geben. Erst nach der Bekanntgabe der Breite,

Höhenlage und Bauart des Gehsteiges sowie der Übermittlung der Absteckskizze ist die P?icht des Grundeigentümers

zur Gehsteigherstellung als derart präzise bestimmt anzusehen, dass sie einer Vollstreckung zugänglich ist. Es bedarf

freilich für eine Vollstreckung auch noch eines Titelbescheides. Ein bescheidmäßiger Auftrag, einen den Vorschriften

entsprechenden Gehsteig herzustellen, ist nämlich für den Fall vorgesehen, dass die bestehende gesetzliche

Verpflichtung zur Herstellung des Gehsteiges nicht (rechtzeitig) erfüllt wird (§ 54 Abs. 2 BauO für Wien).

Schlagworte

Gehsteigherstellung BauRallg8
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